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M 8. Samstag den 22. Februar

Wonnementspreis:
Für die Stadt Solo-

th u rn -

Halbjährl.: Fr. 4. 50.

Vierteljahr!. Fr. 2. 25.

Franco für die ganze
Schweiz:

Halbjährl.: Fr. 5. —
Vierteljährl. : Fr. 2. 90.

Für das Anslan d:
Halbjährl.: Fr 5. 80

Schweizerische
SinrückungsgMhr:

10 Cts. die Petitzeile
(8 Pfg. RM. für

Deutschland.)

Erscheint jeden S a in st a g
1 Bogen stark mit monat >

licher Beilage des „Schweiz,
ch Pastoral-Blattes."

Briefe und Gelder

franco.

Urtier die Theilnahme der

katholischen Juraslier an den

kirchlichen Wahlen.

v.
Der katholische Jura ist dem mäch-

^gsten Kanton der reformirteu Schweiz,
be»i Kautou Lern, durch deu Wiener-
Ertrag zugetheilt werden, und die sog.
D e r e i n i g u n g s u r k n n d e vom
îá- Dezember 1815 garantirte dem Bi-

feierlich die freie Wahl der jurassi-
scheu Pf^rer.

Allein seit dem Jahre 1836 wußte
ìî Beruerregieruug dem Bischof die

Ausübung dieses garautirteu Rechtes
üuf vielfache Weise zu erschweren. Zu-
nächst durfte er nur mehr solche Prie-
ster zu Seelsorgern erueuneu, welche
Nvn deu Regenten als pexsonB ßrnti«
^zeichnet worden; vor 12 Jahren end-
sìch erklärte die Regierung auch, die

Psarrgemeiudeu müßten jeweilcn deu,
^>n Bischof präsentirten Pfarrcandida-
^n für genehm erklären, ehedeuu die

^Nlenuung staatlicher Seits bestätigt
^rde. Was geschah? Während meh-
leren Jahren wollte sich keine einzige
üthvlische Gemeinde mir einer solchen

Klärung befassen, und verblieben die
l>Ue bei ihrer Antwort: jeder vom
ìschof gewählte Pfarrer^ ihnen genehm!
Da kam das Schicksalsjahr 1873.
^ 29. Jänner erklärten die Abgeord-

^leu you Bern, Aargau, Thurgau und

gestand den Hochwürdigsten Herrn
.Zchof von Basel, Eugenins Lachat,

„am t scn t s eh t", und in einer
Gütlichen Proklamation desselben Ta-

versicherten die Herren R.-R. Ten-

scher und Jolissaint: „Wir wollen den

Frieden in der Diözese und in unserm

theuern Schweizerlande unter einem Bi-
schofe gewahrt wissen, der die Ueberlic-

ferungen eines sel. Bischofs Salzmann
und Arnold aufrecht erhält. Unser ka-

tholisches Volk soll bei seinem alten
Glauben verbleiben."

Was die Berncrregierung unter die-

sein „Frieden" und der Aufrcchterhal
tnng des „alten Glaubens" verstand,
erklärte sie bereits am 18. März da

durch, daß sie sämmtliche jurassische

Pfarrer in ihrem Amte einstellte, am
15. September sie durch die Gerichte

„amtscinsetzte" und am 30. Jänner
1874 89 Priester in's Exil schickte.

Während dieser Zeit waren die 79 Kir-
chen, die Kapellen, die Pfarrhäuser, die

Pfründen und frommen Stiftungen
e i n g ew a n d e r t en Apostaten
übergeben. Die Regierung hatte Letztre

ans aller Herren Länder angeworben
und mit fetten Besoldungen bedacht;

ihre Ausgabe war, den verheißenen

„Frieden", d. h. das Schisma im katho-

lischcn Landestheile zu begründen.
Die katholische Welt ist groß und in

allen Ländern ward die Werbtrommel

gerührt; zudem erwies man sich in der

Auswahl der geistlichen Söldlinge so

wenig spröde, daß selbst solche her-
n n t e r g c k o m m e n e P r i e st e r in
der neuen Miliz Aufnahme fanden, die

noch kurz vorher in Scheunen und
Ställen ein Unterkommen gesucht und

ihr Brod von Thüre zu Thüre gebettelt

hatten. Dennoch war die Zahl der An-
geworbenen nicht hinreichend, um alle

Pfarrstellen zu besetzen, weßhalb eine

Reduktion der Pfarrgemeindcn vorge-
nommul wurde.

Zwei lange Jahre befand sich das

glaubenstreue katholische Volk in dieser

fürchterlichen Lage: seiner Kirchen bc-

raubt, von fremdländischen Apostaten
verhöhnt, ohne Priester, es sei denn daß
die rechtmäßigen Pfarrer — wie einst
in den Tagen der französischen Schre-
ckensherrschaft - unter dem Schutze der
Nacht Gelegenheit fanden, ihre Pfarr-
kinder zu besuchen und den Sterbenden die

Tröstungen der Religion zu bringen! —
Endlich sahen sich die Bnndesbehörden

veranlaßt, den widerrechtlichen Bann,
der gegen die jurassischen Pfarrer ver-
hängt worden war, aufzuheben: die
Rückkehr in ihre Gemeinden ward ihnen
gestattet. Allein es bedürfte einer aber-
maligcn Dazwischcnkunft der Lnndcsbe-
hördcn, daß ihnen auch nur in Privat-
lokalen und Scheunen der Gottesdienst
gestattet wurde.

Trotz aller Verfolgung und Bedrü-
ckung Seitens der Gewalthaber war das

katholische Volk in seiner immensen
Mehrheit der Religion seiner Väter treu
verblieben. In vielen Gemeinden be-

fand sich kein einziger Abtrünniger. —
Das heroische Beispiel ihrer Seelsorger
ha! sie vor dem Abfalle bewahrt! Sechs
volle Jahre sind diese Priester ihres
Pfrnndeinkommens beraubt, und wäh-
rend die geistlichen Fremdlinge, theils
beweibt, theils unbeweibt. Hnnderrtau-
sende von Franken ans dem Staats-
scckel verzehrten, waren und sind die

trengebliebencn schweizerischen Seelsor-
ger ans die Liebesgaben der Katholiken
angewiesen.

VI.

Am 30. Mai und 29. Oktober 1873
hatte der Große Rath das bekannte, von
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Herrn R.-R. Teuscher ausgearbeitete

„Kultus g esetz" erlassen, ein Ge-

setz, das wesentlich auf dem spezifisch-

Protestantischeu Summepiscopal-Begriff
und der modernen Staatsomnipotenz

beruht, und die Organisation der katho-

lischen Kirche in ihrer dogmatischen

Grundlage negirt. Was vermochte die

Minorität der 66,000 Katholiken gegen

die 450,000 Protestanten? Das Ge-

setz wurde „vom Volke angenommen."

— Papst Pius IX. hat das Gesetz,

soweit es für die katholischen
Zur assier als Kirchengesetz
Geltung haben sollte, feierlich

verurtheilt^und verworfen.

Ein Hauptpunkt des Gesetzes betraf

die Genehmigung der, von den Gemein-

den vollzogenen Pfarrwahlen durch
die Regierung. Nun aber waren

damals die sämmtlichen rechtmäßi-
gen Pfarrer von eben dieser Regie-

rung „amtsentsetzt" ; es hätte sich dar-

um bei den Psarrwahlen lediglich um

„andre", d. h. nicht rechtmäßige, also

schismatischc Pfarrer handeln können,

wcßhalb das katholische Volk selbftver-

ständlich sich der Wahl enthalten mußte

und auch thatsächlich sich enthielt.

VII.

Mit dem 12. Septemtzer 1878 än-

derte sich die Sachlage wesentlich.

Die Machthaber, die bisher mit den

kirchlichen „Amtsentsctzungen" so jngend-

lich kühn umgegangen, hatten inzwischen

in finanziellen und politischen Dingen

eine Wirthschaft geführt, daß das Berner-

Volk sich vor ihnen „entsetzte" und in

einem denkwürdigen Verdikte ihre „Amts-
entsetzung" aussprach.

Die neue Regierung aber legte dem

Großen Rathe ein Dekret vor, das, als

„Amnestie", einstimmig und ohne

Discussion genehmigt wurde uwd die,

früher als amtseutsetzt uud unwählbar

erklärten rechtmäßigen Pfarrer wieder

als wählb ar declarirte. Wenn fortan
die katholischen Jurassier an der Pfarr-
wähl sich beteiligen, so wird ihnen

nicht mehr zngemnthet, einem Jntrusus

ihre Stimme zu geben: sie dürfen ihren

rechtmäßigen, vom Bischof ernannten

Pfarrer „wählen", ohne irgendwelche

formelle Anerkennung des Cultusgesetzes.

(Schluß folgt.)

Die protestantische Kirche in
der Schweiz.

Verschiedenen in- und ausländischen

Blättern entnehmen wir über den Auf-
lösungsprozeß der protestantischen Kirche
in der Schweiz, wenigstens so weit sie

„Landeskirche" ist, folgende Angaben.

„In Bern zeigt der Kirchengemeinde-

rath an, daß er genöthigt sei, eine obli-

gatorische Kirchensteuer zu erheben,

welche den 20. Theil der von der Ein-
Wohnergemeinde erhobenen Staatssteuer

betragen soll. Das Opfer scheint nicht

übermäßig groß zu sein. Aber es reicht

hin, um den Haufen der Indifferenten
so zu erregen, daß sie mit dem Ans-

tritte aus der Landeskirche drohen. Noch

trauriger sind die Zustände in der prote-

stantischen Landeskirche Zürichs. Die-
ser kaun mau angehören, ohne die hl.

Taufe empfangen zu haben. Die staats-

wirthschaftliche Commission in Zürich

(Präsident Herr Nationalrath Dr.

Sulzer) hat einen Bericht erstattet,

in welchem sie mittheilt, daß sie nicht

ohne Befremden aus einem Berichte

des Kirchenraths ersehen habe, daß es

noch eine Partei gebe, welche die Zuge-
Hörigkeit zur Landeskirche von der Taufe
abhängig mache. Aus jenem Berichte

ergibt sich nämlich, daß die Vorsynode

an den Kirchenrath das Ansuchen ge-

stellt habe, auf die ihm geeignet schei-

nende Weise die hl. Taufe als Erfor-
derniß der Zugehörigkeit zur Kirche zn

erklären und dafür zu sorgen, daß ge-

nügende Beweismittel für den Vollzug
der Taufe vorhanden seien. In Folge

dessen habe der Kirchenrath sich in einem

Kreisschreiben au die Synodalen dahin

vernehmen lassen, die Kirche thue wohl,

wenn sie die hl. Taufe ferner als Er-
forderniß der Zugehörigkeit zur Kirche
und namentlich auch als Vorbereitung

zur Confirmation festhalte. Gegen diese

Anschauung protestirt nun die hochweise

staatswirthschaftliche Commission mit

Herrn Staatsrath Dr. Sulzer an der

Spitze, indem sie behauptet und sich

dafür auf das Gesetz beruft, daß man
auch ohne Taufe ein Mitglied der Zü-
richer Staatskirche sein könne. Nach-

drücklich wird dann darauf hingewiesen,

daß die Requisite der Zugehörigkeit zur
evangelischen Landeskirche weder durch

die Synode, noch durch den Kirchen-
rath, sondern durch das Staats-
gesetz festgestellt werde. Die Artikel
63 und 64 der Kantonsverfassung vom

31. März 1864 erklären nämlich die

Aufstellung jedes Lehrbcgriffs für die

Zürcher Landeskirche als unzulässig,
weil mit Gewissenszwang verbunden

und das Gesetz vom 20. August 1861,
das Züricher Kirchenwesen betreffend,
kennt kein anderes Requisit der Zuge-

Hörigkeit zur Landeskirche, als vas des

stillschweigenden Anschlusses seitens der

Züricher Staatsangehörigen. Es sei

daher, so schließt die staatswirthschaft-

liehe Kommission, in hohem Grade auf-

fallend, daß der Kirchcnrath, dem dies

Alles, am bestell bekannt sei, die Zuge-

Hörigkeit zur Landeskirche neuerdings

von der Vornahme einer hl. Handlung,
eines Mysteriums, abhängig mache, und

Kinder derjenigen Eltern, welche dieses

Sakrament nicht anerkennen, von der-

selben ausschließen zn dürfen glaube.

Es müsse die zuversichtliche Erwartung
ausgesprochen werden, daß der Regie-

rungsrath jeden Eingriff in die Ge-

Wissensfreiheit der Angehörigen der Lan-

deskirche abwehren werde."

„Im Jahre 1877 wurden im Kanton

Zürich 3050 Trauungen vollzogen, aber

nur 1535 Ehen wurden kirchlich einge-

segnet, während sich l5l5, also fast die

Hälfte, mit dem Civilacte begnüg-

ten. In demselben Jahre gab es 9472

Geburten uud 7651 Taufen; es blieben

also 182 l Kinder ungetanst, d. h. 20

pCt. Im Jahre 1876 ergeben die sta-

tistischen Verzeichnisse nur 14 pCt. Un-

getaufte. Die Zahl derselben hatte

also in einem Jahre um 6 pCt. zu-

genommen. Dieser rapide Fortschritt

ist um so erschreckender, als er nicht

etwa bloß den Stadtbezirken Zürich und

Winterthur zur Last fällt. Allerdings

ist im Stadtbezirk Zürich, wo die Un-

getauften an Herrn Staatsrath Dr-

Sulzcr einen so beredten Anwalt haben,
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die Zahl derselben im Jahre 1877
gegen das Vorjahr außerordentlich ge-
stiegen. Während es dort im Jahre
1878 nur 1211 Ungetanste gab, sind
im Jahre 1877 schon 1337 verzeichnet.
Aber anch im Landbezirke Horgeu hat
sich die Zahl derselben in einem Jahre
last verdoppelt; sie stieg nämlich von
78 ans >4g> Kurz, anch in der Schweiz
Zachst das moderne Hcidenthum in er-
schrecklichen Progressionen. Wer will

stch noch wundern, daß auch die Zahlen
der Verbrecherstatistik in ähnlichen Pro-
Zessionen fortschreiten. Armes Volk,
das seine Freiheit in der Abschüttelung
des sanften Joches Christi sucht!"

Wenn wir diese Mittheilungen re-
dwdnziren, liegt uns nichts ferner als
Schadenfreude, zumal wir die prote-
stantischen „Landeskirchen" nicht ctwcr
mit dem Protestantismus verwechseln.

Dagegen erlauben wir uns, bei diesem

Anlasse ans eine Thatsache hinzuweisen,
welcher diese Landeskirchen ein gut Theil
threr heutigen Mische verdanken: es
^st deren unbedingte Hin-
habe an den Staat von den
wagen der Reformation an.

Die heut zu Tage tretenden Wirkun-
gen dieser Perzichlleistnng ans autonome
Organisation.neben und gegenüber dem

Staate inag den gläubigen Protestanten
die U n b e n g s a m k e i t der katho-
îischeu Kirche in ihrem Kampfe
u m d i e F r e i h e i t u n d S elbst-
ständigkeit in einem günstigern
Lichte erscheinen lassen, als dies mit-
Unter bisher der Fall war. —

Was ist im Grunde das ganze Ver-
brechen des Bischofs von Basel?
Die beharrliche Weigerung, seine Kirche
ll>r Staatsdomäne herabwürdigen zu
lassen! Dafür wurde er seines Amtes
--entsetzt," seiner Einkünfte beraubt, vom
Bischofssitze verbannt. Allein für diese

deutlichen Verlurste und alle, damit ver-
bundenen Bedrückungen ward die Kirche
M der Diözese Basel insofern reichlich ent-

Mdigi, daß die sämmtlichen „Neorgani-
miionsversuche", Knltnsgesetze u, dergl.
Uo>i Seite unberufener Machthaber die

^'sprüngliche, mehr als anderthalb
Jahrtausend alte kirchliche Organisation
ìW zn denaturiren vermochten. Das

ist das bleibende Verdienst des Herrn
Lachat!

Die katholische Kirche wird die V e r-
b i n d u n g z w i sche n K i rche und
Staat st e t s als ihr Ideal beken-

neu und festhalten, jederzeit aber gegen
die staatliche Legislatur und Administra-
tion in Kirchensachen Protestiren. Wie
sehr sie hiebei vom Bewußtsein nicht nur
ihies guten, göttlichen Rechtes, sondern
anch ihrer vitalsten Interessen geleitet
wird, das eben zeigen die Geschicke der

protestantischen Landeskirchen.

Die Kunst und der Clerus.

In letzter Zeit vernahmen wir wieder-

holt einen Appell an die Geistlichkeit

zur Bethätigung seines Interesses an
dem neuauflebcnden Kunstgewerbe. Wir
wissen uns mit dieser Mahnung, mit
der ihr zu Grunde liegenden Tendenz

ganz ein. Anch wir sind der Ansicht,
daß das neue Knnstgewerbe zu seiner

Entfaltung der Beihilfe der Kirche
dringend bedarf, wie es einst unter ihr
und durch sie groß geworden ist. Wir
glauben aber auch, daß es unserer Zeit,
daß es besonders jenen Kreisen, die sich

heute als Kunstfreunde in den Vorder-

gründ stellen, sehr nützlich wäre, über
die Ursache n nachzudenken, die seiner

Zeit den Niedergang der Kunstin-
dnstrie verschuldet haben. Anch hier
wie in allen Dingen ist die Erkenntniß
der begangenen Fehler der Anfang der

Besserung.

Die erste Schuld trägt die Zerstö-

rung der Klöster und anderer kirchlicher

Korporationen, die Säcularisirung des

kirchlichen Vermögens. Als man zu
Ende des vorigen und Beginn des gegen-
wärtigen Jahrhunderts die Ordenshäuser
aufhob, da that man alles — „im
Namen der Cultur." Zur Cultur ge-
hört Wissenschaft und Kunst, Von
Seiten der Wissenschaft haben
seitdem Männer wie der alte Böhmer
von Frankfurt, Protestant und aner-
'aunt der Patriarch unserer neuen Ge-

'chichtsforschung, es oft beklagt, daß seit

Aufhebung der vielen alten Klöster und
Stifte die Herausgabe großer Sammel-

werke, wie sie das 17. und 18. Jahr«
hundert schuf, Werke, welche die Grund-
läge aller weiteren wissenschaftlichen

Arbeiten auf historischem Gebiete bilden,

wenn nicht unmöglich, so doch sehr er-

schwert seien. Jene kirchlichen Anstalten
bildeten das Absatzgebiet für diese Art
Literatur, die jetzt auf die öffentlichen

Bibliotheken und nur sehr vereinzelte

Privatpersonen beschränkt bleibeil müsse.

In viel höherem Grade mußte das

Kunstge werbe diesen Uebelstand
eines fehlenden Absatzgebietes empfinden.

Die Kunstindustrie wurde in der weiten
lokalen Ausdehnung, die sie früher be-

saß, zerstört. Die Staatskassen nahmen

wohl die Gelder, aber nicht die Bestel-

lungen der alten Klöster auf sich. Der
Staat bedürfte die alten Klostergelder

für die neuen Culturaufgaben, Käser-

neu, Rekrutendressur u. s. w. Das auf-
kommende Fabrikbaronenthum behalf sich

mit dem Schein und Surrogat der

Kunst. Innerhalb der vom Staat
großgezogenen „Staatskirchendiener" galt
der falsche Spiritualismus, jene Platt-
heit und Flachheit, die gegenüber allen

Formen des kirchlichen Lebens und so

auch gegenüber dem Kirchenschmuck nur
das Wort des Judas hatte: »^cck quick

perckitio l>BL! <- „Wozu solche Ver-
schwendung"

So mußte geschehen, was geschehen

ist. Viele Zweige des Kunstgewerbes
gierigen ganz ein. Andere streiften allen

Charakter der Kunst ab. Was übrig
blieb, produzirte nach dem Grundsatz

„billig und schlecht".

Das war das Verdienst unserer Auf-
klärung! Sie liebte den Geist und nichts
als den Geist, und in dieser Liebe tödtete

sie den Leib, in dem er lebte, und da-

mit diesen Geist selbst für diese Welt.
Nach Aufhebung der Ordenskirchen

bleiben nur noch die einzelnen Orts-
k i r ch en als das Gebiet, auf dem der

Clerus sein Kunstinteresse bethätigen
könnte. Allein abgesehen davon, daß

dieselben viel geriugere Geldmittel dar-
bieten, ist die hier mögliche Unterstützung
dadurch sehr beschränkt, daß der Einfluß
des Geistlichen vielfach an den Kunst-
geschmack der Gemeindebehörden u. f. w.
gebunden ist. Schon die Frage, ob
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Anschaffungeil nothwendig seien, wird
von Verschiedenen sehr verschieden beant-

wortet, je nachdem der Sinn für Ord-

nnng, Reinlichkeit, je nachdem das In-
teresse am kirchlichen Lebeil und dessen

äußeren Formen ausgebildet ist oder

nicht. Dieselben Gesichtspunkte werden

maßgebend bei der Auswahl, wenn es

wirklich einmal zu Neuanschaffungen
kommt. In dieser und ähnlicher Weise

gehindert, kann es der Geistliche wohl

bedauern, der Kunst nicht besser dienen

zu können, aber er kann es nicht ân-

dern. Nicht er ist es, der den Beutel

führt.
Einen schlechten Dienst erfährt die

Kunst von einer gewissen Sorte von

„Ku n st f reu n de n". Bekanntlich

ist heutzutage der Enthusiasmus für
alte Kunstgegenstände und eine Art
„Antiquitätenschmeckerei" Mode ge-

worden. Jede Mode ist aber eine ak-

ksotio inc>ràà, wird zur Sucht, die

ihren Zweck auf unverständige Weise

verfolgt und darum statt aufbaut, vieles

verdirbt. Ein Beispiel! Ein städtischer

Kirchenrath, alles — Intelligenzen pur
exoellsilce, will den Kunstmäcen spielen.

Dazu hätte er in einigen ihm unterste

henden, theilweis verwahrlosten Kirchen

ein sehr ausgedehntes Feld der Wirksam-
keit. Allein die Sache soll nichts kosten.

Statt also vorhandene schreiende Defecte

zu repariren, gibt er das, was noch

an Kunstwerth vorhanden ist, weg. Aus

Kirchengeräthschaften, die künstlerisch

gearbeitet sind, die n och i m G e b r auch

stehen, für die kein Surrogat vorhan-
den ist, macht man der „Kunstausstel-

lung" eine „Verehrung". Dabei macht

derselbe Kirchenrath für die gleiche Kirche

nicht einmal diejenigen Anschaffungen,
die das einfachste àorum verlangt.
Ein paar Statuen, die nach dem Augen-

schein in eine Kalkgrube gelegt und dann

wieder an ihren Platz befördert wurden,

sind die einzigen Zeugnisse seines ge-

läuterten Kunstgeschmackes. Nomina
Lunt oäiosa.

Ein noch seltsameres Licht fällt auf
den Kunstenthusiasmus gewisser Leute,

wenn wir sie zusammenhalten mit der

Vergangenheit derselben. Wir können

da den Gedanken nicht abwehren: die

schönste permanente Kunstausstellung
wäre eine Sammlung aller der
K n n st g e g e n st ä n d e u n d Alte r-

thüm er, welche die liberalen
Negier ungen der 1830er und

1848er Periode verschleudert
habe n.

Bis diese Sammlung zu Staude

kommt, sollte man von liberaler Seite
es unterlassen, Klagen gegen die Geist-

lichkeit wegen Verschleuderung von Kunst-
fachen zu erheben, wie es letzthin ein

politischer Hanswurst in einem Groß-

rathssaal gethan hat. Mücken feigen

und Kameele verschlucken ist heute noch

immer kein Zeichen moralischer Ehrlich-
keit und Wahrhaftigkeit.

Wir wollen damit den permanenten

Kunstausstellungen nicht zu nahe treten.

Aber mag ihr Zweck auch noch so gut
und aller Förderung werth sein, so ist

darum doch nicht jedes Mittel recht.

Sollen solche Ausstellungen zum Scha-

den der Kirchcniuventarien, namentlich
der noch im Gebrauch stehenden, statt-

haben, so muß deren Hinwegnahme
nicht bloß als ein Unrecht gegen die

Kirche, die mau andererseits zur Mit-
Hilfe aufruft, erklärt werden, sondern

auch als ein Unrecht an der K u u st

selbst. Oder glaubt man den Kunstsinn
des Volkes, das bei Neuauschaffnn-

gen vielfach mitwirken muß, dadurch

zu heben, daß man ihm nur noch die

unwürdigen Produkte der letzten Ver-

gangenhcit übrig läßt, dagegen alles,

was aus besserem Geschmack hervorge-

gangen ist, ihm aus den Augen rückt?

Wir glauben darum, wenn mau au
das Kuustverständuiß der Geistlichkeit

appellirt und derselben bezügliche Pflich-
ten auferlegen will, die erste Pflicht des

Clerus bestehe vor allem darin, das,

was an Kuustgegenständen noch vor-
Handen ist, zu wahren und nicht durch

Preisgebung derselben aus falscher Liebe-

dienerei, gegen die Kirche, das Volk und
die Kunst zu sündigen.

Wichtige liternrische Unter-
nehmungen

werden in nächste Aussicht gestellt. Her-
der hat bekanntlich für die zweite durch-

ans umzuarbeitende Ausgabe des Kir-
ch e nle r i k o u s Herrn Professor

Hergenröther gewonnen, einen

Manu, dessen Energie nnd Ausdauer

erprobt ist, so daß noch im Laufe des

gegenwärtigen Jahres das so uothwen-
dige und mit Recht ersehnte Werk unter
die Presse gelangen dürfte. Damit mag
es im Zusammenhange stehen, daß seit

einiger Zeit im gleichen Verlage ge-

diegene Monographien ans verschiedeneu

Gebieten der Theologie erschienen, von

welchen wir besonders hervorheben wollen :

Otto B a r d e n h e wer, (Doctor der
^

Philosophie nnd Theologie) des heil.
Hippolytus von Rom Com-
m e n t ar zum Buche Daniel
(1877) und neulich (1879) P o l y-
ch r oni us, Bruder Theodors von Mop-

'suestia und Bischof von Apamea. Bei-
des musterhafte Arbeiten auf dem Ge-
biete der Exegese. — Dann G. Schnee-
m a nn, 8. die Entstehung
der t h o m i st i s ch- m o lin i st i s ch e n

Controverse, dogmengeschichtliche

Studie, 1879, die eine der schwierigsten
theol. Fragen behandelt, die nebenbei

großes kirchengeschichtliches Interesse
hat — wenn nur nicht etwa dadurch

wieder einem unerquicklichen Streit ge-

rufen wird. — Recht zu« begrüßen ist

auch: W. K r e i t en, 8. .1., Vol-
taire. Ein Beitrag zur Entsteh-
u n g s g e s ch i ch t e des L i b e r alis-
m n s, 1878. Es bekommt darin auch

Jean Jacques Rousseau, der Vater
des Liberalismus in der P ä d a g v g i k,

seinen verdienten Theil. Möchte es

nur auch recht viele Männer geben, die

d i e scni N i e d e r r eißer und seinein

Troß gegenüber an den Aufbau
schreiten! Schönes ist schon geleistet

worden nnd auch hier möchten wir aus

Bücher, wie S. K l e i n s C h a r a k te r-
Bilder der Weltgeschichte,
3 Bände, aufmerksam machen; es ist

ein Buch für das Volk und die reifere

Jugend. Wie groß die bessere Zahl
ver In g e n d sch r i f t e n sei, lernt l

man aus N olfnß, Verzeichnis
von Büchern, w e l ehe für Volks-
bibliotheken empfohlen wer-
den können. Möchte dieser Rath-

geber nur oft befragt werden!



Noch ein zweites, mit dem Kirchen-
lexikon nah zusammenhängendes Werk,
bestimmt einander zu ergänzen, ist an-
gekündigt, die „E » c y k l o p à d ic der
christl. Alterthümer" von 1>r,

F- T. Krans, welcher bei Anlaß der

Uebernahme seiner Professur an der

Universität Freiburg eine akadem. An-
Unttsrede hielt „über Begriff,
Umfang und Geschichte der
christl. Archäologie und die
Bedeutung der monument«-
len Studien für die histo-
rische Theologie", die nun bei

Herder, dem Verleger der trefflichen
Uown Lottorrnnon desselben

Verfassers, im Druck erschien. Drei
interessante Illustrationen schmücken

diese Schrift, welche eine vollständige
Synopsis enthält über die ältere und
neuere Literatur zur christlichen Archäo-
idgie und die somit auf diesem Gebiet
nls guter Wegweiser dient. So sei

denn dieser Vorläufer der „Encyklopädie
der christlichen Alterthümer" herzlich

^grüßt; möge ihm bald das Haupt-
s^erk folgen können und beste Ausnahme
gülden.

Kirchen-Kyromk.

A»»s der Schweiz.
Schweiz. Zum Verbrecher-

F o rlschritt. Laut den statistischen

Erhebungen hat im Jahre 1876 in
unserer kleinen Schweiz die Zahl
der Mord- und Todschläge 169, sage

einhundert und neun, betragen.
Das sind die Resultate unserer Gesetz-

gebung, in welcher die Abschaffung der

Todesstrafe von einigen Thoren als
Fortschritt begrüßt wird. Die Englän-
der sind ein freies Volk, aber dümmer
^s wir ; sie schützen den ruhigen Bürger
dvrStrolchen undMördern, wir geben dem

Mörder ein Sicherheits-Patcnt und auf
einige Jahre eine freie Velsorgung; wenn
dber ein Bürger so einem Strolch be-

Tkgnet und sich seiner Haut wehrt, so

Muß er Zeugen haben, sonst kann er

bnßfällig werden; bedient sich gar ein

Landjäger seiner Waffe, so kann es ihm
Jassiren, daß er und nicht der Strolch
du den Schatten gesetzt wird. Der
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Krug geht zum Brunnen bis er bricht
nnd die Herren Juristen werden es er-
leben, dast mail ihren Kram über Brod
wirft; schon regt sich in dieser Bezieh-

nng das Gerechtigkeitsgefühl im Volke,
das jenen Gelehrten völlig abhanden ge-

kommen zu sein scheint.

Jura. P r u n l r u t. Letzten Sonn-
tag hätte die Wahl eines Bor st an
des der katholischen Kirchengemeinde,
sowie des Kirchenrathes stattfinden sol-

len. Die Wahl war bereits ansge-
schrieben. Da kam in letzter Stunde
Conlreordre; die Radikalen, resp, die

Altkatholiken glaubten noch einer mehr-
lägigen Frist zu bedürfen, um ihre Ak-
tien in die Höhe zu treiben, nnd wurde
deßhalb die Entscheidungsschlacht ans

den 23. Februar festgesetzt. Nachdem
die Vorwerke der Festung (die „alikatho»
lischen Kirchgemeinden" ans dem Lande)
eins nach dem andern in Trümmer ge-
schössen werden, wehrt sich General

Pipy mit seinem Häufchen in der Eita
delle Pruntrut wie ein Verzweifelter,
zumal auf Entsatz von Seite des Her-
zogs nicht mehr zu rechnen ist. Wird
wohl nicht mehr viel nützen. Möge
der morgige Wahltag die Hoffnungen
der wackern Katholiken von Pruntrut
erfüllen!

> Die katholische Gemeinde Vend-
lin court hatte beschlossen, ihrem
Pfarrer, der keine Besoldung bezieht,
6 Steren Holz zu verabfolgen. 5 Radi-
kale klagten deßhalb beim Regiernngs-
statthalter. Als Entschädigung wurden
jedem 0,52 Eentimes zugesprochen. Sehr
bezeichnend für die Herren Liberalen,
die sonst so freigebig sind mit dem

Kirchen, und Gemeingut, wo es in
ihre eigenen Taschen fließt!

E p i q u e rez, sonst ein sehr obskures

Nest, hat Herrn Michaud dem Ex-
generalvikar des Nationalbischoss Her-
zog das Bürgerrecht geschenkt. Früher
schon hat es dieselbe Ehre, dem italic-
nischcn Bandenführer Garibaldi erwiesen.

Die Pfarreien M ün st e r und Ver-
mes sind ausgeschrieben.

St. Gallen. Am 15. Februar wurde
in St. Georgen der nengeweihte Priester

Gallus Büsser beerdigt. Er hatte seine

Studien in Rom gemacht und konnte

deßhalb — so rcichgebildct und liebens-

würdig er war und so innig er sein

scbwciz. Vaterland liebte — im Kt.
St. Gallen als „Jesnitcnzögling" nicht

angestellt werden!

„Durch das Mittel der sogen. Pla-
zetsverweigerung wav ihm von der

Oberbehörde der eigenen Heimath die

Eristenz in der Heimath abgeschnitten,

nnd da er arm war, wäre er gezwun-

gen gewesen, die Strafe der Verban-.

nnng auf sich zu nehmen und auszu-

wandern, um anderwärts unter einer

anderen Lanocsverwaltung seinen prie-

sterlichen Beruf ausüben und den Le-

bcnsnnterhalt sich redlich erwerben zu

können. Das ist Eines der tranervol

len Beispiele von den unseligen Folgen

des harten Ukases vom Sturmjahre
1871, durch welchen der damalige Re-

giernngsralh alle Priesteramtskandida-

ten von jeder Pfrnndanstellnng ausschloß,

die ihre theologischen Studien in Jesui-
ten-Kollegien gemacht hätten. Die Ue-

bernahme einer geistlichen Stelle in ih-
rcr Heimalhdiözesc wird ihnen unter-

sagt, die Ausübung ihres Berufes im

Kanton diesen Kantonsangehörigen un-

möglich gemacht. Dagegen ist der Hochw.

Herr Bischof genöthigt, um den Pfarr-
gemeinden für die vakanten Pfründen

Priester zu bezeichnen, Geistliche aus

ausländischen Diözesen zu berufen, denn

die eigenen Landeskinder dürfen nicht

angestellt werden, so vortrefflich sie sonst

auch sind, wenn sie einige Jahre in den

Schulen der Jesuiten Theologie studirt

haben." (Ostschweiz.)

Grus. Dievon einem Theile der Katho
liken aus Spaß in den Kirchenrath
von Eompesieres gewählten Männer
haben, unter Mißbilligung des Vor-
ganges, ihre Wahl abgelehnt, trotzdem

das Organ der Negierung sie auffor-
derte die Wahl anzunehmen und ihnen
in Aussicht stellte, man werde von dem

Eide der allfällig gewählten katholischen

Geistlichen Umgang nehmen und ihnen
Mißb.'liebigcs an den Kirchengcsctzen
ändern. Die Regierung scheint anzu-
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fangen einzusehen, daß ihr frevenlliches

Spiel verloren ist.

Im verflossenen Jahre 78 haben die

Gcnferkatholiken (Stadt und Land) die

Srumne von 47,972 Fr. zum Unter-

halt ihres Cultus und ihrer Geistlich-
keit zusainmengestcuert und ausgegeben.

Nebenbei bezahlten sie noch überdieß
die Cultnsstcuern für die heerlicbe

Staatsreligion.

-j- Aus und von Rom. (17. Febr.)

Donnerstag den 29. ds. ist ein

Jahr verflossen, seit Papst Leo XIII.
die Schlüsselgemalt Petri in einer Weise

führt, welcke aus's Neue beiveist, daß

der hl. Geist die Kirche leitet. Am

glorreichen Jahrestage ist in der

St. Peterskirche ans Anordnung des

Kapitels feierlicher Gottesdienst, und 8

Tage später findet das Consistorinm

statt zur Verkündigung des Jubelab-
lasses.

Für die Katholiken deutscher Zunge
und der deutschen Wissenschaft (im

guten Sinne des Wortes) ist es er-

frenlich, zu vernehmen, daß Se. Hl.
der Papst sein Auge auf 1)r. H e r-

gen r other, Professor der Theologie

an der Universität Würzbnrg geworfen

hat, um ihn zum Kardinal zu er-

nennen. Hr. Hcrgenröther hat zwar
den Papst auf das dringendste und nicht

ohne Angabe erheblicher Gründe gebe-

ten, ihn in seinem bisherigen bescheide-

neu Wirkungskreise zu belassen: was

Leo XIII. hierin beschlossen, das wird

sich in dem, um den St. Peterstag zu

haltenden Consistorinm zeigen. — Der

ausgezeichnete Provinzial der Tyro-
ler Kapuziner, P eter Damian,
ist im Auftrage des Papstes als G e-

u e r a l - D e f i n i t o r des Kapuziner-
Ordens nach Rom berufen worden.

Wenn ansonst das Sprichwort gilt:
„Ans den Angen aus dem Sinn", so

hat es sich in Betreff Pius IX. der-

malen nicht bewahrt. Noch nie ist in
Rom der Jahrestag eines verstorbenen

Papstes mit so großer Theilnahme ge-

feiert worden. Auf das von Leo XIII.
gehaltene Anniversarium in der Six
ti nischen Kapelle am 7. folgten

Todten-Gottesdienste in der St. P e-

tcrskirche am 8., in der Basilika

Johann St. Lateran am 11., in der

Basilika Maria Maggiore am 12., in
der Kirche des hl. Apvllinarins aus

Veranstalten der katholischen Vereine

am 15. :c. :c. Alle diese, wie die

in vielen andern Kirchen gehaltenen

Exeqnien waren von den Römern immer

außerordentlich stark besucht. Namentlich

war dies in S t. P e t e r dr Fall,
wo der Leichnam des unvergeßlichen

Pius IX. provisorisch ruht, und wohin
die Römer diese Tage hindurch unauf-

hörlich wallfahrteten. Der große St. Pe-

tersplatz bot wieder einmal ein groß-

artiges und malerisches Schauspiel dar.

Auf das Lebhafteste wurde man dadurch

an die Zeiten ehemaliger römischer

Größe und Herrlichkeit erinnert. In
der Peterskirche waren von den frühe-

sten Morgenstunden Tausende von An-
dächtigen zu sehen, die gekommen waren,

um sich am Tische des Herru das Brod

des Lebens reichen zu lassen und am

Grabe Pins IX. zu beten. Und nicht

nur des Morgens, sondern während des

ganzen Tages sah man die Gläubigen
in nicht enden wollenden Schaaren nach

der Peterskirche wallen, um dort dem

großen Todten ihre liebende Verehrung

zu weihen. Fürwahr, diese Tage zeig-

ten so recht augenscheinlich, daß Pius IX.,
wenn auch bereits ein Jahr über sein

Grab dahingegangen ist, doch noch im-

mer in allen Herzen lebt.

Am Maria Lichtmcßtage wurde in

ganz Italien eine Collette für den

St. P c t e r s p f e n n i g veranstaltet;

trotz der Noth, welche im sogenannten

italienischen Königreich herrscht, war
der Ertrag ein erfreulicher. Die Kö-

nigin Margaretha, welche jeden Sonn-

tag die piemontesische Kirche, del St. Sn-
dario besucht, wohnte mit dem Herzog

von Genua au diesem Feiertage eben-

falls dem Gottesdienste bei und der au-

ßerordentlich hohe Ertrag, den die Col-

lekte gerade in der Kirche del Santis-
simo Sndario lieferte, ließ schon ver-

muthen, daß sich die Königin und die

sie begleitenden Personen in hcrvorra-

gender Weise daran bethciligt. Neuer-

dings melden nun dem Quirinal nahe-

stehende Blätter, daß alle anwesenden

Personen vom Hofe an der Collette

teilgenommen und daß von der Kö>u-

gin allein nicht weniger als 3999 Fr.
gespendet worden seien. Ein katholisches

Blatt knüpft hieran die Bemerkung,
auch die Minister sollen, sobald

wieder eine Collette für den Peters-
Pfennig stattfinde, zur Kirche gehen und

dort die Millionen, die der italienische
Staat vermöge des Garantiegesetzes dem

heiligen Vater schulde, als Almosen auf
die Opferplatte legen. Auf diese Weise

dargebracht, würden sie von dem aposto-

tischen Stuhle nicht zurückgewiesen

werden.

Was die Beziehungen des Vati-
k a n s zu den ausländischen Re-

giernngen betrifft, so wird in höhern

Kreisen erzählt, daß der apostolische
Nuntius in Paris sofort ange-

wiesen wurde, sich mit dem neuen Prä si-
denken der Republik, Grevy,
in Beziehung zu setzen. Der Rücktritt
Mac- M a h o n s sei im Vatikan nicht

sehr empfunden worden. Was man je-
doch im höchsten Grade bedauere, das

ist die traurige Erscheinung, daß eine

Nation, die so viele treffliche Männer
von wahrer und tiefer Ueberzeugung

zählt, sich nicht zu einer großen
c o n s e r v a t i v e n Partei vereinigt
und deßhalb gespalten bleibt, weil

man dynastische Interessen
mehr berücksichtigt, als das
Wohl des Landes und der
Kirche. Man bedauert in der That
in Rom die Haltung der französischen

Conservativen und scheint der Ansicht

zu sein, daß die Interessen des Landes

der Ordnung und der Kirche ein Auf-
geben der bisherigen Taktik der Parteien,
die sich in schweren Krisen schon nnheil-
voll erwiesen hat, gebieterisch fordern.

Nach längerer Pause steht das Thema

vom Frieden zwischen Rom und

Berlin einmal wieder auf der Tages-

ordnnng. In Berlin wollte man sogar

schon von einem befriedigenden Abschluß

der Verhandlungen wissen. Nun schreibt

die „Köln. Ztg." : „Die Verhandlungen

„mit Rom werden fortgesetzt und zwar
„werden sie zwischen dem Fürsten Bis-
„marck und Cardinal Nina geführt, wo-

„bei als Zwischenhändler auch Masella



»in München thätig ist. Aber die Nach.'

»richt, daß schon eine Vereinigung zn
»Stande gekommen wäre und Fürst
,/Bismarck damit wie der alle Aiethen
»ans dem Busch hervorbrechen würde,
//findet bis jetzt keine Bestätigung. Bis-
//Marck klagte noch vor Kurzem über
»die bloß platonische Friedensliebe des

»Papstes. Man wünscht, daß Leo Xlll.
»einen entschiedenen Schritt zur Ver-
//föhnnng lhne und dann soll ein Unter
»Händler von hier nach Rom geschickt

»werden."

So lange die preußische Regie-

Ulng cm ihrem Grundsatz von der un-
bedingten Unterwerfung unter die mo-
dernen Staats - Gesetze festhält, wird
allerdings die Friedenstiebe des Papstes
eine platonische bleiben.

Nachschrift. Soeben vernehmen

wir, daß Msgr. Mer millod in Rom

erwartet wird.

Italien. Am 30. August war der

'"cht anerkannte Erzbisch of von

^hieti, für welches Bisthnm die

Regierung das königliche Patronatsrecht
Ul Anspruch nimmt, wegen Anmaßung
bischöflicher Rechte verurthcilt worden.
Am 13. Februar wurde gegen den Kir-
chenfürsten wieder verhandelt wegen

»unrechtmäßiger" Verhängnng des In-
terdikts über die Kirche zn Mnsellaro.
Der Bischof erschien im bischöflichen

Gewände, umgeben von dem Domkapitel
und dem Clerns und empfangen von
dem Advokatenkollegium, das sich frei
Willig zur Vertheidigung angeboten, in
dem Termine, und wurde, nachdem die

Advokaten Saraceni und Vitocolvnna
die Richtigkeit des königlichen Patro-
Uatsrechtes und das Unzutreffende des

dernrtheilenden Erkenntnisses vom An-
bust vergangenen Jahres, sonne das

^echt des Erzbischofes zur Verhängung
ìws Interdiktes in mehrstündiger Rede

lliäuzend nachgewiesen, vom Gerichts
Hofe nach zweistündiger Berathung voll
fiändig freigesprochen. Die Be-

dölkernng führte ihren Oberhirten nach
b?r Verhandlung im Triumph in seine

^vhnnng zurück.

RîUU" Die päpstliche Jnbilänmsbulle ist
bwn 15. Februar datirt. Wir werden

sie unsern Lesern im Originaltext mit-
theilen.

Deutschland. Der Lib era lis-
m n s und die p e r s ö n li cl) e F r e i-
h e i t. Sieben Familienväter aus Hai-
singen (Kreis Essen) haben im vorigen
Jahre ihre Kinder am S e d a n feste
des Morgens zwar der Kirchenfeier und
der Feier im Schnllokale beiwohnen
lassen, n i ch t aber die Kinver des Nach-

mittags in das Wirths lokal des

deutschen Vereins geschickt, wie es der

Lokalschnlinspektor verordnet hatte. Der
Hanptlehrer hatte Morgens den Kin-
dern bekannt gemacht, sie würden um
2 Uhr Nachmittags von der Schnle
aus zu dem genannten Wirthshause ge-

führt werden. Die Eltern sind darauf-
hin vom Polizeigerichte zn je 1 Mark
Strafe verurtheilt worden, vbscbon sie

ans die Mißstände, welche im Jahre
vorher bei derselben Gelegenheit und
in demselben Locale vorgekommen waren,
hingewiesen haben, namentlich daß die

Kinder betrunken nach Hanse
g e k o m m e n wären.

Bon n. Bekanntlich kam oie

letzte Zeit ans die drei altkatholiscben

Professoren der Theologie hicrselbst zn-
sammen nur Ein Student der
a l l k a l h o l i s ch e n Theologie.
Jetzt ist dieser sicherem Vernehmen nach

katholisch geworren.

^ E i ne merk w ür d i g e E nt-
schcidung hat am 15. Febr. der

königl. Prcusi. Gerichtshof für kirchliche

Angelegenheiten gefällt. Sie betraf den

protestantischen Pfarrer vr.
K alt h o ff in Nickern, der „w e g en

Ir rle h r e" vom Oberkircheurath sei-

nes Amtes entsetzt worden war. Der
Gerichtshof bestätigte diese Amtsenl
fctzung, weil „der kirchlichen Obrrbc-
Hürde die Ber chtigung nicht abg spro-
chcn werden könne, die Grcnzcn st st-

zusehen, üb r welche hinaus innerhalb
der Kirche nicht gelehrt werden dürfe.
— Die schweizerischen Bischöfe waren
schon längst dieser Ansicht und haben

darum über die HH. Gschwind, Herzog,

Lochbrnnner, Schönenberger n. A. die

Excommunication verhängt, resp, be-

stätigt.

Frankreich. Der L i b e r alis-
mus und die Freiheit der
Gerichte. Der Generalprocurator

zn Dijon, welcher die Verurtheilung
von Gambetta's Freunde Challemcl zu

90,000 Frcs. Schadenersatz an die

Schnlbrüder zu Callnire herbeiführte,
wurde ans administrativem
Wege seines Amtes entsetzt und an seiner

Stelle hat man Challemel's V er thci-
dig er, Fremiet, zum Generalprocnra-
tor ernannt.

Oesterreich. Der rühmlich bekannte

Publicist, Dr. Franz S ch n s elk a,

welcher seil einer langen Reihe von

Jahren mit Uebcrzengnngslrene und

gründlichem Wissen für jedes gute Recht

und für alle wahrhaft conservative»

Interessen, insbesondere auch für die

Rechte und Interessen der katholischen

Kirche eingetreten ist, obwohl er als

ehemaliger „Dentschkatholik" derselben

seit vielen Jahren äußerlich nicht mehr

angehörte, ist am 13. Februar in der

Privatheilanstalt des IN. Eder, wo er

sich zur Wiederherstellung seiner Ge-

sundheit seit einige» Wochen befindet,

in den Schoß der katholischen Kirche

zurückgekehrt und hat in Gegenwart

zweier Zeugen die protöLmv tlckvi abge-

legt. Er sagte dem Priester, den er

zn diesem Zweck halte rufen lassen:

„Der Weg, den ich gewandelt, mußte

mich schließlich an dieses Ziel führen",
und sprach den Wunsch aus, daß auch

sein Sohn seinem Beispiel folgen möchte.

England. Die Bekehrung zur kathv-

tischen Kirche eines hervorragenden Mit-
gliedcs der sogenannten Ritualisten, H-

Orby Shipley, macht großes Aufsehen.

Derselbe hat an die „Times" einen

Brief gerichtet, in welchem er seinen

Uebertrilt zur katholischen Kirche be-

kannt macht und die Gründe dazu an-

gibt. — Dreißig anglikanische Prediger
haben sich gleichzeitig bekehrt und sind

in den Schooß der heiligen katholischen

Kirche zurückgekehrt. Mehrere derselben

haben auf reiche Pfründen verzichtet,

um bettelarm zu werden. Auch hat

Lord Alexander Gordon Lennox, Brn-
der des Herzogs von Richmond und
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Gindon, sich wieder in die katholische

Kirche aufnehmen lassen.

Schweizer Musverein.

Ewpfangs-Bcscheinigiing.

Jahresbeitrag pro 1878 von den

Ortsvereinen:

Altstâtten Fr. 45, Alt St. Johann
45, Birmenstorf 13. 45, Bünzen 45,

Cham-Hnnenberg 130. 50, Eggersried

30, Gansingen 12.15, Gretzenbach 60,

Jona-Wagen 50, Kaltbrnnn 40, Muri
81. 50, Neuheim 31. 50, Niedcrhelfen-

schwil 35, Tübach 11. 50, Henkln-

ZnzwiOZnberivangen 29. 10, Zwingen
16. 26 Fr.

Iî. Abonnement ans die Pius-Anncn
len pro 1879 von den Ortsvereinen:

Aliishofen 18 Exempt., Alt St. Jo-

hann 10, Birmenstorf 12, Boswil-

Kallern 11, Eggersried 20, Gansingen

9, Gcrsan 4, Gretzenbach 25, Joua-

Wagen 15, Kalibrunn 10, Neuheim

4, Niederhelfenschwil >3, Schupfart 3,

Tubach 1, Henau-Zuzwil-Züberwangen
14 Exemplare.

Zuiändische Mission.

». Gewöhnliche Ber ei n s b c i lr ä g e.

Fr. Ci.

Uebcrtrag laut Nr. 6: 2711 —
Von W P. ill Luzern 62 —
VonderStifts-PfarreiMüuster >125 —

„ Hril. H. F. in Luzern 5 —

„ Ungenannt in Luzern 60 —
Aus der Pfarrei Neuendorf

(Solothurn) 13 60

Von Hrn. Thomas Hübscher,

Schmid in Doltikon 13 —
Aus der Pfarrgemeinde Hemberg 14 —

Von M. P. 30 -
Aus der Pfarrei Zeihen 21 —
Von B. L. in Solothnrn 4 —
Vom Piusvcrcin Bischofszell 30 —
Von Hrn. B. F. in Bischofszell 15 —
Von Hochw. Hrn. Pfr. K. ill

Sitterdorf 5 —

3108 60

Der Kassier der inland. Mission :

Pfeisfcr-Elmigcr in Luzcrn.

Empfehle der Hochw. Geistlichkett eine

sehr schone Auswahl in

Emillllmsin- ü Firmllàllkell
(ganz neue LuMs)

ailf Ve>langen sende Exemplare zur An-
ficht.

Bei B. Schwendiiillinn, Buchdrucker
in Solothnrn ist soeben erschienen:

Beicht-
und

Kommunion Unterrist
;ur

sZ. Schwendimann,
Buchdrucker in Solvihnrn.

die katholische Jugend.
Mit Erlaubniß der kirchlichen Obern.

Preis per Exemplar 20 Cts. per Dutzend
2 Fr.

kî à LàtîiMsiì!
NZvtz esNsvNi'sa-âRâZllàZs

(88 voi'sottieàno sollen) viele

neue Vorstellungen in Leinst ?9,i-denclrueki
Wxvoii àmler iiinl Oreisvei^eietinisse llii (ledotö steilen von tier Kunst"
veringsimnàng

4°)
Qà. 1^. â- U. Zensor

irr Dins i s â s Irr.

In Folge deö TodcS ihrcS Gatten ist die Unterzeichnete entschlossen, das von
jenem unter der Firma »-L. -ttà geführte

H'araiiirntcn- â GmamenteN" Geschäft
zu liguidiren.

Alle Artikel, deö in allen für den kirchlichen Dienst nothwendigen Gegenständen

wohl assortirten Lagers, wird die Unterzeichnete zu den möglichst billigsten Preisen ab-

setzen, indem sie bei großem Bestellungen einen denselben angemessenen Rabalt und

günstige Z.rhlu»gSbe> ingnngen stellen wird.
Der Hochw. Geistlichkeit und den Tit. Kirchcnvorstehern empfiehlt sich daher bestens

Frau A. Höchle Sequin,
5^) Oberdorfgasse, 2. Zürich.

Sparbauk in Luzern. "

Diese von der höh. Regierung deS Kantons Luzern genehmigte Aktiengesellschaft
hat ein G a r a n t i e k a p i t a l von Fr. 100,009 i» der Depositenkasse der Stadt
Luzern lant Statuten hinterlegt.

Die Sparbank nimmt Gelder an gegen Obligationen und Cassascheine und
verzinset dieselben zu solgenden Bedingungen:

Obligationen à S °/o
auf t Jahr fest angelegt und sodann nach crfolgter Kündigung in 6 Monaten rückzahlbar

Obligationen à 4'/? V»

zu jeder Zeit kündbar und sodann nach 4 Monaten rückzahlbar.

Cassascheine à 4 °/°
zu jeder Zeit aufkündbar und sodann nach 8 Tagen rückzahlbar.

Zinsberechnung vom Tage der Einzahlung bis zum Tage des Rückzuges, ohne

Provisionsberechnung. Die Wcrivattungi

Der gegenwärtigen Nummer ist das Pastoral-
blatt Nr. 2, sowie Titel und Inhalt des Jahrganges
1878 beigelegt.

Druck und Expedition von B. Lchwendimann in Solothnrn.


	

